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Elternbeiträge für den Besuch der städtischen Kindertageseinrichtungen im Kindergartenjahr 2023/24
Die Beiträge werden in 11 Monatsraten erhoben. Der August ist beitragsfrei.

VÖ-Gruppen Betreuungszeit 30 Stunden pro Woche durchgehend

BZ 35 Betreuungszeit mehr als 30 – 35 Stunden pro Woche durchgehend

BZ 40 Betreuungszeit mehr als 35 – 40 Stunden pro Woche durchgehend

BZ 50 Betreuungszeit mehr als 40 Stunden pro Woche durchgehend

Für die Betreuung gelten abhängig von der Betreuungsform folgende Beiträge/Monat: 

Betreuung von Kindern im Alter von 3 - 6 Jahre

2023/24

Kinder unter 18 Jahren 

in der Familie VÖ BZ 35 BZ 40 BZ 50

1 189,00 €   221,00 €   328,00 €   406,00 €   

2 146,00 €   166,00 €   246,00 €   305,00 €   

3 99,00 €     111,00 €   164,00 €   203,00 €   

4 33,00 €     44,00 €     65,00 €     81,00 €     

Betreuung von Kindern im Alter von 0 - 3 Jahren in altersgemischten Gruppen

2023/24

Kinder unter 18 Jahren 

in der Familie VÖ BZ 35 BZ 40 BZ 50

1 378,00 €   441,00 €   504,00 €   630,00 €   

2 293,00 €   330,00 €   379,00 €   473,00 €   

3 198,00 €   220,00 €   252,00 €   315,00 €   

4 66,00 €     88,00 €     101,00 €   126,00 €   

Betreuung von Kindern im Alter von 0 - 3 Jahren in Krippengruppen

2023/24

Kinder unter 18 Jahren 

in der Familie

bis einschl.   

6 Std/Tag

bis einschl.   

7 Std/Tag

bis einschl.    

8 Std/Tag

bis einschl.   

10 Std/Tag

1 445,00 €   519,00 €   593,00 €   742,00 €   

2 331,00 €   389,00 €   446,00 €   557,00 €   

3 224,00 €   260,00 €   297,00 €   371,00 €   

4 89,00 €     104,00 €   119,00 €   148,00 €   

Für Kinder, die nach Vollendung ihres 3. Geburtstages noch bis zum Wechsel in eine 

Kindergartengruppe in der Krippe verbleiben, verändert sich der Beitrag nicht.

Elternbeitrag für das Essen in der Einrichtung

Der monatliche Elternbeitrag für das Essen, sofern es in der Einrichtung angeboten 

wird, beträgt pro Kind in

Krippen  50,00 €     

Kindergärten 60,00 €     

zuzüglich Kosten für den Imbiss bei einer Ganztagsbetreuung (BZ 50)


